
1. Änderung des Teilflächennutzungsplans, OT Wilsleben, Stadt Aschersleben Stadt Aschersleben 
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1a   Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Landesplanung, Schr. vom 30.03.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
- Das Vorbehaltsgebiet für Tourismus und Erholung wird nicht beeinträchtigt. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
- Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung werden 
  durch die Planung nicht verletzt. 
- Auf Flächen bezogene Nutzungen konkurrieren im Plangebiet und angrenzend 
  nach derzeitiger Kenntnis  nicht unvereinbar mit den Zielen der Raumordnung. 



1. Änderung des Teilflächennutzungsplans, OT Wilsleben, Stadt Aschersleben Stadt Aschersleben 

Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange, Anschr. vom 06.03.2015, Auswertung 18.06.2015 Datum:   18.06.2015 
Öffentliche Auslegung vom 04.05. bis 05.06.2015, Auswertung, Stand 18.06.2015 
 

Anregungen und Bedenken der vorliegenden Stellungnahmen Hinweise zur Abwägung  Seite:    4 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 



1. Änderung des Teilflächennutzungsplans, OT Wilsleben, Stadt Aschersleben Stadt Aschersleben 

Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange, Anschr. vom 06.03.2015, Auswertung 18.06.2015 Datum:   18.06.2015 
Öffentliche Auslegung vom 04.05. bis 05.06.2015, Auswertung, Stand 18.06.2015 
 

Anregungen und Bedenken der vorliegenden Stellungnahmen Hinweise zur Abwägung  Seite:    5 
 

1b   Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Schr. vom 01.04.2015 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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Der Hinweis wird beachtet. 
- Die angegebenen Höhenbegrenzungen für bauliche Maßnahmen werden beachtet. 
- Die im vorhbez. B-Plan Nr. 17 festgesetzte Bauhöhe von max. 14,0 m über 127,6 m NHN 
  liegt wesentlich unter den orientierten Höhen der Flugsicherung. 
- Die Höhenorientierung wird in die Begründung der 1. Änderung des Teilflächennutzungs- 
  planes aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
- Der Salzlandkreis wurde beteiligt. Die Stellungnahme vom 30.03.2015 liegt vor. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
- Die genannten Gesetze wurden geprüft. 
- Durch die Planung ist nach derzeitiger Kenntnis kein Verstoß gegen geltendes Recht, 
  insbesondere zum Umwelt- und Artenschutz, erkennbar. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
- Die Behörde erhält zum Abschluss eine genehmigte Fassung der Planung. 
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1c   Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Schr. vom 01.06.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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Der Hinweis wird beachtet. 
- Die genannten Gesetze wurden geprüft. 
- Durch die Planung ist nach derzeitiger Kenntnis kein Verstoß gegen geltendes Recht, 
  insbesondere zum Umwelt- und Artenschutz, erkennbar. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
- Die Behörde erhält zum Abschluss eine genehmigte Fassung der Planung. 
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1d   Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Schr. vom 03.06.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
Die Stellungnahme liegt vor und wird beachtet. 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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Der Hinweis wird beachtet. 
- Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung werden 
  durch die Planung nicht verletzt. 
- Auf Flächen bezogene Nutzungen konkurrieren im Plangebiet und angrenzend 
  nach derzeitiger Kenntnis  nicht unvereinbar mit den Zielen der Raumordnung. 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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2.   Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg, Schr. vom 01.04.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
Das Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft "Gebiet um Aschersleben-Staßfurt" wird im 
Rahmen der Planung beachtet. Beeinträchtigungen oder Konflikte mit dem Schutzziel 
sind nicht ersichtlich. Es besteht kein Abwägungsbedarf zu konkurrierenden Nutzungen. 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
- Den Zielen der Raumordnung wird gefolgt. 
- Das bestehende Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft wird durch die geplante Investition 
  nicht beeinträchtigt. Die Maßnahme erfolgt auf bereits bebautem Gelände. 
- Landwirtschaftlich genutzte Flächen werden im Rahmen der Investition nicht benötigt. 
- Auf gleiche Flächen bezogene, bzw. in Nachbarschaft geplante, konkurrierende  
  Nutzungen stehen der Planung nicht entgegen. 
- Ein Ausufern der gewerblichen Bauflächen in die freie Feldflur und damit eine  
  Zersiedlung der Landschaft ist durch die kleinflächig begrenzte Planung nicht zu  
  befürchten. 
- Die geplante Flächenänderung kann unter Würdigung der Schutzerfordernisse für das  
  Vorbehaltsgebiet erfolgen. 
 
Der Auffassung der Regionalen Planungsgemeinschaft wird gefolgt. 
- Der Flächenänderung entgegengesetzte Beweggründe, wie Zersiedlungsgefahr,  
  evtl. Unvereinbarkeit angrenzender Nutzungen, Bergbaurechte, Altlasten, Gefährdung 
  von Ordnung und Sicherheit u. a. die Planung tangierende Aspekte wurden geprüft. 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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2.   Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg, Schr. vom 05.06.2015 
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Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 

Der Auffassung der Regionalen Planungsgemeinschaft wird gefolgt. 
- Der Flächenänderung entgegengesetzte Beweggründe, wie Zersiedlungsgefahr,  
  evtl. Unvereinbarkeit angrenzender Nutzungen, Bergbaurechte, Altlasten, Gefährdung 
  von Ordnung und Sicherheit u. a. die Planung tangierende Aspekte wurden geprüft. 
 

Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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3.   Industrie- und Handelskammer Magdeburg, Schr. vom 18.03.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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4.   Handwerkskammer, Magdeburg, Schr. vom 19.03.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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5.   Landesstraßenbaubehörde, Regionalbereich West, Halberstadt, 08.04.2015 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
- Die angegebene Stationierung entspricht der Anbaubreite des Plangebietes an der L 73, 
  ab Knoten B180/L73. 
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Der Hinweis wird beachtet. 
- Die anbaurechtlichen Belange im Abstand von 20 m zur L 73 werden in die Begründung 
  aufgenommen. 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
- Zur Abstimmung bei der Straßenbaubehörde am 28.04.2015 wurden der Knotenbereich  
  2.661 diskutiert. 
  Über viele Jahre sind Lastzüge in das Betriebsgelände der Ziegelei über diesen Knoten  
  ein- u. ausgefahren. 
- Die Hinweise zum Knotenpunkt werden in die Begründung aufgenommen, um in  
  weiteren Planungen Beachtung zu finden. 
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6.   Landesamt für Geologie und Bergwesen, Halle, Schr. vom 30.03.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
- Vorhandene Bergbauobjekte werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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7.   Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Halle, Schr. vom 31.03.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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8.   Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung u. Forsten Mitte, Schr. vom 30.03.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
- Ergänzung der Hinweise in der Begründung der Bauleitplanung 
- Der Investor wird informiert. 
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9.   Deutsche Telekom Technik GmbH, Halberstadt, Schr. vom 23.03.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
- Es erfolgte eine Ergänzung der Hinweise in der Begründung der Bauleitplanung 
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11.   Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH, MITNETZ Gas, Halle, 18.03.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
- Es erfolgt eine Ergänzung im Planteil und in der Begründung der Bauleitplanung 
- Es erfolgt ein Hinweis auf das "Merkheft zum Schutz von Anlagen der MITNETZ GAS". 
 
 
 
- Hinweise erfolgen in der Begründung zur Bauleitplanung. 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
- Hinweise erfolgen in der Begründung zur Bauleitplanung. 
 
 
 



1. Änderung des Teilflächennutzungsplans, OT Wilsleben, Stadt Aschersleben Stadt Aschersleben 

Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange, Anschr. vom 06.03.2015, Auswertung 18.06.2015 Datum:   18.06.2015 
Öffentliche Auslegung vom 04.05. bis 05.06.2015, Auswertung, Stand 18.06.2015 
 

Anregungen und Bedenken der vorliegenden Stellungnahmen Hinweise zur Abwägung  Seite:    28 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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11a   Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH, MITNETZ Gas, Halle, 29.05.2015 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
Die Stellungnahme liegt vor und wird berücksichtigt. 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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12.   Ontras Gastransport GmbH, Leipzig, Schr. vom 27.03.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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16.   Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben, Schr. vom 01.04.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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17.   Salzlandkreis, Schr. vom 30.03.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
Beide Vorbehaltsgebiete werden beachtet. 
- Entgegenstehende Nutzungen oder Beweggründe sind derzeit nicht erkennbar. 
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Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
- Evtl. Ergänzungen erfolgen in der Begründung der Bauleitplanung. 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
- Korrekturen zum BauGB erfolgen in der Begründung. 
 
 
- Die Bezeichnung Teilflächennutzungsplan (TFNP) erfolgt im gesamten Planwerk. 
 
 
- Korrekturen erfolgen in der Begründung. 
 
 
Die Hinweise werden geprüft und teilweise beachtet. 
- Im TFNP erfolgt eine Korrektur des Maßstabes für zum Übersichtskarte mit Plangebiet  
  auf ca. 1:35.000. 
- Zur besseren Lesbarkeit der 1. Änderung des TFNP Wilsleben bleibt die Darstellung 
  von Bestand und Planung in der Plandarstellung. 
- Die Grenze des Geltungsbereiches wird um das Plangebiet zusätzlich eingefügt. 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
- Das zuständige Landesamt für Geologie u. Bergwesen wurde beteiligt. 
  Gem. Stellungnahme vom 30.03.2015 sind alle an das Vorhaben angrenzenden  
  Bergbauobjekte bekannt. Von einer Plankorrektur wird deshalb abgesehen. 
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Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
- Es erfolgt eine textl. Ergänzung zum Haltestellenbereich nahe dem Plangebiet 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
- Es erfolgt ein Hinweis in der Begründung. 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
- Es erfolgt ein Hinweis auf die erlaubnispflichtige Nutzung von Gewässern 
  (Oberflächen- u. Grundwasser). 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
- Eine gesonderte Abstimmung erfolgte bei der Unteren Wasserbehörde am 06.02.2015 
- Bestandsunterlagen zum Kanalnetz wurden geprüft und in die Planung einbezogen 
- Ein Ingenieurbüro ist mit der Prüfung des Kanalnetzes sowie mit der Erstellung von  
  Unterlagen zur wasserrechtlichen Erlaubnis für die geplante Nutzung "Lager- und  
  Logistikzentrum" beauftragt. 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
Die Hinweise werden beachtet. 
- Erläuterungen zu Kampfmittelverdachtsflächen entlang der L 73 erfolgen in der  
  Begründung.  
 
 
 
 
- Ein Hinweis erfolgt in der Begründung. 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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17a   Salzlandkreis, Schr. vom 05.06.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
 
 
Beide Vorbehaltsgebiete werden beachtet. 
- Entgegenstehende Nutzungen oder Beweggründe sind derzeit nicht erkennbar. 
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Der Hinweis wird beachtet. 
- Konkurrierende Nutzungen wurden nicht ermittelt. 
- Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung 
  werden beachtet. 
- Beeinträchtigungen sind nicht erkennbar. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
- Der Originalplan ist im Format A2. Darin enthaltene Teilpläne sind  
  im angegebenem Maßstab.  
 
Der Hinweis wird beachtet und in der fertigen Ausfertigung berücksichtigt. 
- Die Korrektur betrifft keine Flächennutzung im Plangebiet. 
 
Der Hinweis wird beachtet und in der fertigen Ausfertigung berücksichtigt. 
- Die Korrektur ist eine Kennzeichnung. 
 
Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Es verbleiben beide Darstellungen (Bestand, Planung) zur besseren Lesbarkeit. 
 
 

Hinweis wird beachtet und möglichst berücksichtigt. 
 
 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
- Das zuständige Landesamt für Geologie u. Bergwesen wurde beteiligt. 
  Gem. Stellungnahme vom 30.03.2015 sind alle an das Vorhaben angrenzenden  
  Bergbauobjekte bekannt. Von einer Plankorrektur wird deshalb abgesehen. 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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Der Hinweis wird berücksichtigt und im Umweltbericht korrigiert. 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
 
 
Der Hinweis wird beachtet und in der Begründung ergänzt. 
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20.   Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord, Polizeirevier Salzlandkreis, 25.03.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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21.   Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen 
der Bundeswehr, Schr. vom 19.03.2015 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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22.   Stadt Seeland, Schr. vom 26.03.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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23.   Stadt Hecklingen, Schr. vom 13.04.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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25.   Stadt Bernburg, Schr. vom 20.03.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
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26.   Manuela Knauft, Grund 2, OT Winningen, Aschersleben, zu Protokoll, 07.05.2015 
 

 
 

 
 
De Hinweise wurden geprüft. 
 

- Mit der Nutzungsänderung im TFNP Wilsleben zu Gewerblicher Baufläche, 
  gegenüber der bisherigen Darstellung im FNP Wilsleben als Sonderbaufläche für  
  tonverarbeitende Industrie, wird nach derzeitiger Kenntnis keine erhöhte Gefährdung 
  von Bürgern, insbesondere Schulkindern, gegenüber der bisherigen Nutzungsart  
  gesehen. 
  Die genehmigte bisherige Nutzung war nur in den letzten Jahren wegen Betreibsaufgabe  
  im Plangebiet nicht praktiziert worden. 
- Die voraussichtliche Zunahme des durchschnittlichen täglichen Verkehrs (DTV) für ein  
  geplantes Lager- und Logistikzentrum um ca. 50 Lkw, die hauptsächlich durch den 
  OT Wilsleben fahren, lässt keine signifikante Gefährdung vermuten, da in der  
  Vergangenheit der DTV in der Ortsdurchfahrt nach Zählungen (alle 5 Jahre) des  
  Landesstraßenbauamtes bereits teilweise wesentlich höher lagen, als die  
  prognostizierten Zahlen. 
  Ausgewählte Verkehrsstärken 2010: DTV KFZ =    721 Kfz / 24 h 
     DTV SV =      65 SV / 24 h 
     DTV Rad =      36 R / 24 h 
    2005 DTV KFZ = 1.251 Kfz / 24 h 
     DTV SV  =      88 SV / 24 h 
     DTV Rad =      45 R / 24 h 
    2000 DTV KFZ = 3.016 Kfz / 24 h 
- Für 2015 erfolgen momentan Zählungen, deren Auswertung wird in die  
  Betrachtungsweise einbezogen wird. 
- Zur Geräuschbelästigung erfolgte ein Lärmgutachten, Stand 07.04.2015. 
  Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis, dass durch den anlagenbezogenen Verkehr  
  tags und nachts keine Überschreitung der Grenzwerte der 16. BImSchV an den  
  Wohnhäusern in den Ortsteilen erfolgen. 
- Aus den vorliegenden Stellungnahmen sind keine beachtliche Hinweise, oder Bedenken  
  des Straßenbaulastträgers bezüglich der Begegnungen in Kurven entlang der L 73  
  zu entnehmen. Daher muss von einer verkehrstechnischen Verträglichkeit des  
  prognostizierten Verkehrs, einschließlich Schwerverkehr, ausgegangen werden. 
  Die Beobachtung der Praxis nach der Nutzungsartenänderung des TFNP wird seitens  
  der Stadt Aschersleben durchgeführt. Bei Anhaltspunkten auf Änderungsbedarf im  
  Bereich der Kurven entlang der L 73 werden evtl. erforderliche Maßnahmen mit der  
  zuständigen Straßenbaubehörde beraten. 
- Nach örtlichen Besichtigungen und Teilerhebungen wird von einer sehr geringen  
  Fußgängerfrequentierung an innerörtlichen Knoten entlang der L 73 ausgegangen. 
  Z.B. queren die L 73 am Knoten Burgstr./Cochstedter Str am 14.04.2015 (Dienstag),  
  in der Zeit von 7:30-11:30 Uhr = 11 Personen. Maßnahmen erscheinen deshalb nicht  
  erforderlich. die Stadt Aschersleben prüft aber eine Geschwindigkeitsreduzierung in  
  Teilbereichen der Ortsdurchfahrt und Hinweisbeschilderung auf Fußgängerquerungen. 
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Petra Schiel, OT Winningen, Unter den Linden 28, 01.06.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Widerspruch wurde geprüft. 
- Der Argumentation im Widerspruch wird nicht gefolgt. 
- Begründung: 
 
Im Plangebiet ist kein "Bauen nach § 35 BauGB" (Außenbereich) vorgesehen. 
Gem. Planverfahren zum vorhabenbez. B-Plan Nr. 17 wird eine Baugenehmigung nach 
§ 30 bzw. § 33 BauGB angestrebt. Dazu ist die 1. Änderung des Teilflächenutzungsplans 
Wilsleben erforderlich. 
 

Kenntnisnahme, kein Abwägungsbedarf. 
- Nutzungskonflikte mit einer Privilegierung bergbaulicher Belange werden im Plangebiet  
  durch die beteiligten Fachbehörden nicht gesehen. Die Grenzen bergbaulicher Belange  
  sind zur Information in die Änderung der TFNP OT Wilsleben und im VB 17- GE-Alte  
  Ziegelei aufgenommen. 
- Die Bestätigung zur festgelegten Nutzung ist im Durchführungsvertrag zwischen Stadt  
  Aschersleben und Investor vorgesehen. 
 

Der Hinweis wird an den Investor übermittelt. 
- Die Offenlegung betriebsinterner kalkulatorischer Aspekte erscheint im Rahmen des  
  Bauleitplanverfahrens nicht zweckmäßig. 
  Die Offenlegung von Daten erscheint innerhalb der Festsetzungen und der Begründung  
  kaum verwendbar. (Datenschutz)  
- Der Betreiber hat zugesagt, weitere mögliche Verkehrsdaten zu liefern, sobald diese  
  ermittelt sind. 
 

Straßenbreite /Begegnungsverkehr / Kurven  siehe Anlage 9 
 

Der Hinweis wird geprüft. 
- Von der zuständigen Straßenbehörde und von den Fachabteilungen beim Salzlandkreis 
  bestehen keine Hinweise auf evtl. Konflikte in Kurven, bei Einhaltung der StVO. 
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Veränderung der Lebensqualität   siehe Anlage 3 
 
Umweltbelastung durch Lärm und 
Luftverschmutzung    siehe Anlage 2 
 
Straßenquerung und 
Fußgängernutzung im Straßenraum  siehe Anlage 6 
 
 
Veränderung der Lebensqualität   siehe Anlage 3 
 
Es ist keine Flaschenreinigungsanlage im Plangebiet vorgesehen. 
- Eine Festsetzung im VB 17 -GE-Alte Ziegelei schließt die Umarbeitung und Säuberung  
  von Leergut aus. 
 
 
Sondermüll     siehe Anlage 8 
 
 
 
 
Nutzung der Restflächen im Plangebiet  siehe Anlage 12 
 
Der Hinweis wurde geprüft und wird in die weitere Überwachung einbezogen. 
- Nach derzeitiger Kenntnis der Sachverhalte zu Widersprüchen, Hinweisen und  
  Befürchtungen von Bewohnern im OT Winningen sind erhebliche Beeinträchtigungen der  
  betroffenen Schutzgüter nicht belegbar. 
 
 
 



1. Änderung des Teilflächennutzungsplans, OT Wilsleben, Stadt Aschersleben Stadt Aschersleben 

Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange, Anschr. vom 06.03.2015, Auswertung 18.06.2015 Datum:   18.06.2015 
Öffentliche Auslegung vom 04.05. bis 05.06.2015, Auswertung, Stand 18.06.2015 
 

Anregungen und Bedenken der vorliegenden Stellungnahmen Hinweise zur Abwägung  Seite:    49 
 

14.  Dr. Axel Pich, Burgstraße 8, OT Winningen, Aschersleben, 04.06.2015 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Einspruch wurde geprüft. Mehrere Aspekte sind für die Änderung des 
Teilflächennutzungsplanes OT Wilsleben nicht zutreffend. 
- Der Argumentation im Einspruch wird nicht gefolgt. 
- Begründung: 
 
Die Erfordernis eines Verkehrsgutachtens wurde geprüft. 
- Derzeit wird ein Gutachten nach vorliegenden Verkehrszahlen zum Bestand und zur  
  anlagenbezogenen Planung sowie nach Präzisierung der Investoren zum erforderlichen  
  Verkehrsaufkommen (max. 50 Lkw-Durchfahrten / Tag durch den OT Winningen) nicht  
  für erforderlich erachtet.   Siehe auch Anlage 1 
- Im Rahmen der Überwachung nach § 4c BauGB wird die Erfordernis von Gutachten 
  erneut zu prüfen sein.  
Umweltbelastung durch Lärm und 
Luftverschmutzung    siehe Anlage 2 
Straßenbreite /Begegnungsverkehr / Kurven  siehe Anlage 9 
Straßenquerung und 
Fußgängernutzung im Straßenraum  siehe Anlage 6 
 

Die Nutzung der Burgstraße durch anlagenbezogenen Verkehr des Getränkelogistikers ist 
nicht vorgesehen. 
 
Der Hinweis zur möglichen Wirtschaftlichkeitsprüfung wurde geprüft und als nicht 
praktikabel, bzw. unangemessen im Sinne der Datenoffenlegung von Unternehmens- 
struktur und Kalkulation erachtet. 
- Die Zweifel an den Aussagen der Getränke Essmann GmbH werden nicht geteilt. 
 
Ein ausgewiesenes Naherholungsgebiet Tonkuhle ist nicht bekannt. 
Biotop Tonkuhle als Naherholungsgebiet  siehe Anlage 14 



1. Änderung des Teilflächennutzungsplans, OT Wilsleben, Stadt Aschersleben Stadt Aschersleben 

Beteiligung der Behörden und sonst. Träger öffentlicher Belange, Anschr. vom 06.03.2015, Auswertung 18.06.2015 Datum:   18.06.2015 
Öffentliche Auslegung vom 04.05. bis 05.06.2015, Auswertung, Stand 18.06.2015 
 

Anregungen und Bedenken der vorliegenden Stellungnahmen Hinweise zur Abwägung  Seite:    50 
 

 
 

 
 
 
 
Sondermüll     siehe Anlage 8 
- gem. Hinweisen der unteren Abfallbehörde handelt es sich bei den Ablagerungen nicht  
  um gefährliche Abfälle. 
 
 
 
Die gegebenen Hinweise wurden geprüft. 
- Das Bauen im Außenbereich gem. § 35 BauGB ist nicht vorgesehen. 
 
- Bergbauliche Belange wurden geprüft. die Stellungnahme des zuständigen Fachamtes  
  für Geologie und Bergbau liegt vor. 
- Die Ansiedlung des Unternehmens im Gewerbegebiet Zornitzer Weg erscheint nicht  
  möglich. 
  GE Zornitzer Weg, Aschersleben   siehe Anlage 10 
 
- Eine Flaschenreinigungsanlage ist im Plangebiet nicht vorgesehen. 
  Entwässerung im Plangebiet   siehe Anlage 13 
 
- Der Löschwasserbedarf wurde ermittelt und wird im Plangebiet durch technische  
  Systeme vorgehalten (u.a. Wasserbehälter der Sprinkleranlage, ca. 600 m³) 
- Im Plangebiet ist eine Betriebszeit zwischen 06:00 - 22:00 Uhr vorgesehen.  
  Andere Betriebszeiten bilden eine Ausnahme bei unvorhersehbarem Bedarf/Ereignissen. 
- Transporte in der Nachtzeit zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr sind auf max. 6 Lkw-  
  Fahrten beschränkt. 
- Die Schall Holding GmbH wurde zur Restnutzung befragt. 
  Nutzung der Restflächen im Plangebiet  siehe Anlage 12 
 
Vertiefende Betrachtungen der verkehrlichen und umweltbezogenen Aspekte sind  
erfolgt. 
- Eine erhebliche Belastung der Winninger Bürger wurde nicht ermittelt. 
- Der Unternehmensansiedlung im Plangebiet wird unter Wertung bisher bekannter  
  Umstände zugestimmt. 
- Die Stadt Aschersleben prüft die Zweckmäßigkeit von Abschnittsweiser  
  Geschwindigkeitsreduzierung im Kurvenbereich und an wichtigen Fußgängerquerungen, 
  sowie eine verbesserte Beschilderung als verkehrsbehördliche Maßnahmen. 
- Im Rahmen der Überwachung nach § 4c BauGB wird die örtliche Situation in den  
  Ortsteilen weiter geprüft, und bei evtl. Handlungsbedarf zu Sicherheit und Gesundheit   
  der Bürger werden erforderliche Maßnahmen mit den zuständigen Behörden und dem  
  verursachenden Unternahmen abgestimmt und eingeleitet. 
 


